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 Steins Pod


Sehr geehrter Zuhörerin,

sehr geehrter Zuhörer,
Auf ein Neues! Hallo und herzlich Willkommen bei der ersten Ausgabe 2010 von SteinsPod. Heute geht es gleich um ein brisantes Thema. Um die Frage nämlich, in welchen Fällen Sie Ihre Mitarbeiter kontrollieren oder überwachen dürfen.

Bevor es losgeht, wie immer der Tipp:

Das Manuskript zum Nachlesen finden Sie auf der Seite www.steinsblog.de im Downloadbereich. Sie können es kostenlos herunterladen. Und wenn Sie schon auf der Seite sind, vergessen Sie nicht, die Kleinanzeige mit der Überschrift „Was dürfen Sie im Vorstellungsgespräch heute überhaupt noch fragen?“ anzuklicken. Dahinter verbirgt sich ein kostenloser Spezialratgeber rund um das Thema „Vorstellungsgespräche“, der für Sie als Arbeitgeber sehr wichtige Informationen und Tipps enthält. 
Doch nun zur Frage:

In welchen Fällen dürfen Sie Ihre Mitarbeiter kontrollieren oder überwachen?
Das kann immer wieder einmal vorkommen: Sie haben den Verdacht, dass einer Ihrer Mitarbeiter sich nicht korrekt verhält. Vielleicht haben Sie auch einen Hinweis von einer Kollegin oder einem Kollegin bekommen. Zum Beispiel: Sie müssen berechtigt annehmen, dass der verdächtigte Mitarbeiter unerlaubt Produkte aus dem Unternehmen mitnimmt, im Internet surft, häufig privat telefoniert oder sogar vertrauliche Unternehmensdaten ausspioniert. Wie können Sie gegen den Mitarbeiter vorgehen, um ihn möglichst auf frischer Tat zu ertappen?

Die Überwachung und Kontrolle eines Mitarbeiters sind rechtlich nicht unproblematisch. 

Denn Sie dürfen im Zuge Ihrer Kontrollmaßnahmen auf keinen Fall das Persönlichkeitsrecht von Mitarbeitern verletzen. Bei massiven Verstößen dagegen haben Sie im Fall eines Prozesses vor dem Arbeitsgericht schlechte Karten.

Das heißt: Ihre rechtswidrig erlangten Beweismittel – beispielsweise ein verdeckt abgehörtes Telefongespräch – dürfen im Prozess nicht als Beweismittel eingeführt werden. Die Richter verhängen damit ein Beweisverwertungsverbot. Zudem können Sie im Zuge der Persönlichkeitsrechtsverletzung weiter rechtlich belangt werden.

Beachten Sie diese rechtlichen Fallstricke, wenn Sie einen Mitarbeiter kontrollieren wollen, den Sie in Verdacht haben:

1. Taschenkontrollen und Leibesvisitationen dürfen Sie bei einem bestimmten Mitarbeiter nur dann durchführen, wenn Sie gegen diesen den konkreten Verdacht einer Straftat hegen und dies vor Gericht auch nachweisen können (Bundesgerichtshof, AZ VII, ZR 221/95). Das heißt: Sie müssen genau darlegen können, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang es zu Diebstählen gekommen ist und warum genau Sie diesen Mitarbeiter verdächtigen.

2. Allgemeine Kontrollen – etwa am Werkstor – sind möglich, unterliegen aber der Mitbestimmungspflicht des Betriebsrats. Hier können Sie die Taschen Ihrer Mitarbeiter öffnen und sogar Leibesvisitationen durchführen lassen, vor allem auch dann, wenn es sich dabei um Sicherheitsmaßnahmen handelt.

Wichtig: Kontrollieren Sie nicht nur bestimmte Mitarbeiter, sondern behandeln Sie alle gleich und lassen Sie die Kontrollen nur von gleichgeschlechtlichen Personen durchführen.

3. Installation einer Videoüberwachungsanlage. Dies stellt einen schwerwiegenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht dar. Deshalb dürfen Sie dieses Kontrollmittel nur in bestimmten Fällen einsetzen. Es ist nur dann gerechtfertigt, wenn das Eigentum des Arbeitgebers schwerwiegend beeinträchtigt wurde, z. B. durch Diebstähle, Unterschlagungen oder den Verrat von Betriebsgeheimnissen.

Auch hier müssen Sie einen konkreten Tatverdacht gegen eine bestimmte Person nachweisen können (Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, 12 Sa 115/97 und Bundesarbeitsgericht, 2 AZR 923/98). Beachten Sie: Eine Videoüberwachung ist auch dann erlaubt, wenn sie aus Sicherheitsgründen notwendig ist und andere Maßnahmen ungeeignet sind

Offene oder verdeckte Videoüberwachung: Auch wenn eine offene Videoüberwachung (die Mitarbeiter sind über die Überwachung informiert) noch die mildere Variante ist, berührt sie doch erheblich das Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter. Setzen Sie diese also nur ein, wenn es die Sicherheit erfordert oder Sie Straftaten aufklären wollen.

Eine verdeckte Videoüberwachung dürfen Sie nur vornehmen, wenn es tatsächlich kein anderes Mittel gibt, den begründeten Verdacht einer Straftat bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeitergruppe zu beweisen. Zum Beispiel: unerlaubte Entnahme von Geldbeträgen aus der Kasse, Datenraub. Vorsicht: Mit einer Videoanlage dürfen Sie nicht überprüfen, ob Mitarbeiter ausreichend oder sorgfältig arbeiten.

4. Kontrolle der Internetnutzung: Arbeitgeber haben das Recht, die private Nutzung des Internets zu verbieten oder zu gestatten. Wenn Sie die private Internetnutzung verboten haben, dürfen Sie

· stichprobenartig prüfen, ob das Verbot eingehalten wird, 

· die Dauer der Nutzung prüfen und

· E-Mails über den zentralen Server abfangen und lesen, aber nur wenn sie dienstlich sind.

Wenn Sie die private Internetnutzung erlaubt haben, dürfen Sie 
· die Nutzungsdaten, also Uhrzeit, Anzahl ein- und ausgehender E-Mails und die Datenmengen erfassen, z. B. um die private Nutzung separat abzurechnen. 

Das dürfen Sie im Rahmen der Internetkontrolle generell nicht: 

Private E-Mails lesen (Fernmeldegeheimnisses aus § 85 Telekommunikationsgesetz) und die gewonnenen Daten zur Verhaltens- oder Leistungskontrolle heranziehen. 

5. Einsatz von Detektiven. Prominentes Beispiel: Uli Hoeneß, Manager des FC Bayern München, ließ krankgeschriebene Fußballer in Diskotheken durch Detektive aufspüren. Wenn Sie Mitarbeiter verdächtigen, krankzufeiern oder unerlaubten Neben- oder Konkurrenztätigkeiten nachzugehen, dürfen Sie unter bestimmten Voraussetzungen auch Detektive einschalten.

Das heißt: Nach Auffassung des Arbeitsgerichts darf der Arbeitgeber Detektive zur Ehrlichkeitskontrolle einsetzen, wenn es um überwiegend schützenswerte Interessen des Arbeitgebers geht. Weil das Interesse des Arbeitgebers mit dem Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters in Konflikt gerät, muss gewissenhaft abgewogen werden, welches Interesse im individuellen Fall den Vorzug erhalten darf. Das heißt: Kontrollen durch Privatdetektive stellen nicht von vornherein rechtswidrige Eingriffe in das grundrechtliche geschützte Persönlichkeitsrecht dar (BAG, 18.11.99, 2 AZR 743/98).

6. Zuverlässigkeitstests. Sie sind erlaubt. Beispiel: Ein Arbeitgeber hatte absichtlich zu viel Wechselgeld in die Kasse gelegt. Die Mitarbeiterin steckte das Geld in die eigene Tasche. Das BAG bestätigte in diesem Fall die fristlose Kündigung. Die Ehrlichkeit der Mitarbeiterin hätte nicht auf andere Weise oder nur unter erschwerten Bedingungen festgestellt werden können. Begründung: Detektive und Testkäufer lassen sich zur Überwachung von unter Verdacht stehendem Verkaufspersonal kaum sinnvoll einsetzen, weil sie laufend ausgewechselt werden müssten (BAG, 2 AZR 743/98). Der Betriebsrat muss beim Zuverlässigkeitstest nicht eingeschaltet werden

So – damit wäre das alles geklärt. Und wenn Ihnen das zu viel zum Merken war – kein Problem. Das Manuskript zum Pod finden Sie auf der Seite www.steinsblog.de im Downloadbereich. Sie können es kostenlos herunterladen. Und wenn Sie schon auf der Seite sind, vergessen Sie nicht, die Kleinanzeige mit der Überschrift „Was dürfen Sie im Vorstellungsgespräch heute überhaupt noch fragen?“ anzuklicken. Dahinter verbirgt sich ein kostenloser Spezialratgeber rund um das Thema „Vorstellungsgespräche“. Unbedingt downloaden!
Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin vergessen Sie nicht: „Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche.” Das sage nicht ich, das sagt der berühmte Stifter der Franziskanerbewegung Franz von Assisi.
Ganz in diesem Sinne – schaffen Sie das Unmögliche – aber benehmen Sie sich nicht so! Tschüss sagt Ihr Günter Stein 
Mitarbeiterüberwachung – Was ist erlaubt, was ist verboten?
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Plus Gratis-Download:


Was dürfen Sie im Vorstellungsgespräch heute überhaupt noch fragen?
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